
„unzwe&mäßig” erklärt, das in Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes 
vorgesehene Kriegsdienstverweigerungsgesetz „unabhängig vom Wehr-
pflichtgesetz als selbständiges Gesetz zu erlassen'. Diese Entscheidung 
wurde begründet mit dem Satz: „Denn das Recht des Kriegsdienstver-
weigerers gehört systematisch in den vom Wehrpflichtgesetz zu behandeln-
den Fragenkreis." Es gehe, so hieß es, bei der Kriegsdienstverweigerung 
um die Frage der Verfügbarkeit des Wehrpflichtigen, die in den §§ 9-13 des 
Wehrpflichtgesetzes behandelt werde; auch habe das Recht der Kriegs-
dienstverweigerung nur praktische Bedeutung, solange es eine allgemeine 
Wehrpflicht gebe. 

Christen, allgemeine Wehrpflicht und Kriegsdienstuermeigerung 

Richtig ist, daß eine enge Beziehung zwischen allgemeiner Wehrpflicht 
und Kriegsdienstverweigerung besteht. Aber es ist ein Irrtum zu behaup-
ten, daß das Recht der Kriegsdienstverweigerung nur praktische Bedeutung 
habe im Falle des Bestehens einer allgemeinen Wehrpflicht. 

Die Christen, die in den ersten Jahrhunderten den Kriegsdienst ver-
weigerten und deswegen hingerichtet wurden, standen nirgends unter 
Gesetzen der allgemeinen Wehrpflicht, sondern gerieten dadurch in 
Schwierigkeiten, daß sie Soldaten geworden waren, bevor sie ihre christ-
liche Überzeugung gewonnen hatten. Viele verweigerten den Kriegsdienst 
erst, als sie in den Krieg ziehen sollten. Andere verweigerten den Kriegs-
dienst, als ihnen ein bestimmter Kriegsdienst zugemutet wurde. Das Ge-
metzel, das der Kaiser Theodosius in Thessalonich befahl oder die Nieder-
nietzelung der Thebaischen Legion sind bekannte Beispiele für solche 
historischen Tatbestände. Als der Heilige Martin seinem Fürsten den 
Kriegsdienst verweigerte, gab es keine allgemeine Wehrpflicht. Ebenso-
wenig bestand eine allgemeine Wehrpflicht, als die Mennoniten und die 
Quäker und andere taufgesinnte oder spiritualistische Christengruppen den 
Kriegsdienst verweigerten. Aber es besteht auch keine logische Notwendig-
keit, die Möglichkeit einer Kriegsdienstverweigerung nur da zu statuieren, 
wo die allgemeine Wehrpflicht besteht. Die Aufforderung oder Versuchung 
oder Nötigung zum Kriegsdienst kann in den verschiedensten Formen an 
jeden herantreten, und die Verweigerung des Kriegsdienstes kann unter 
den verschiedensten Veranlassungen erfolgen. Die allgemeine Wehrpflicht 
zwingt zwar viel mehr Menschen in eine Entscheidung für oder gegen den 
Krieg hinein, sie ist aber durchaus nicht die einzige Situation, die zur 
Kriegsdienstverweigerung führen kann. Wohl aber widerspricht die all-
gemeine Wehrpflicht dem Grundrecht: „Niemand darf gegen sein Gewissen 
zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden." 

Verdrehung der mohren Tatbestände 

Es handelt sich bei dem Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes exakt um 
die Situation, daß eine Kriegsdienstverweigerung vorgesehen wurde, ohne 
daß eine allgemeine Wehrpflicht bestand. Darin liegt ja die ungeheuerliche 
Verdrehung der wahren Tatbestände, daß seit 1950 in steigendem Maße 
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argumentiert wird: Weil die Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz als 
ein Recht des Staatsbürgers anerkannt wird, ist die allgemeine Wehrpflicht 
die selbstverständliche Voraussetzung. Nein, weder Generale noch Politiker 
haben in den Jahren 1945 bis 1949 das Wort „allgemeine Wehrpflicht" über 
die Lippen gebracht oder auch nur den Gedanken zu denken gewagt. Ich 
kann damit die Offiziere, die das Furchtbare des zweiten Weltkrieges durch-
gemacht haben, nicht hindern, ihre Meinung zu ändern, vielmehr alle ehr-
lichen Deutschen daran erinnern, daß im Jahre 1947, als das Grundgesetz 
beraten wurde, wirklich nicht die allgemeine Wehrpflicht die stillschweigende 
Voraussetzung desselben war. Wenn es gewünscht wird, kann ich Äuße-
rungen des Herrn Bundespräsidenten wie auch des Herrn Bundeskanzlers 
anführen, in denen aufs deutlichste ausgesprochen ist (und zwar vor, 
während und nach der Herstellung des Grundgesetzes), daß keine Wieder-
aufrüstung Deutschlands je wieder in Betracht gezogen werden könne und 
dürfe. Hier geht es aber nur um die Frage, ob zur Zeit der Festsetzung 
jener gesetzlichen Bestimmungen über das Kriegsdienstverweigerungsrecht 
die allgemeine Wehrpflicht Voraussetzung dieses Rechtes war. Diese heute 
von Regierungsseite aufgestellte Behauptung widerspricht der Wahrheit. 

Der historische Tatbestand ist der, daß das deutsche Volk nach der 
Katastrophe des Nationalsozialismus und des Militarismus des zweiten 
Weltkrieges allgemein eine Abkehr von dieser verderblichen Gesinnung 
und Haltung verlangte und deshalb die Verweigerung des Kriegsdienstes 
als ein Grundrecht jedes deutschen Staatsbürgers statuierte. Es ist eine 
Umkehrung des Tatbestandes, wenn in der amtlichen Begründung zum 
Entwurf eines Wehrpflichtgesetzes erklärt wird (vgl. Abschnitt III, Vor-
schrift für Kriegsdienstverweigerer, Zu § 25).„Artikel 4 Absatz 3 befreit 
somit eine Gruppe von Wehrpflichtigen von einer allgemeinen Staats-
bürgerpflicht, er gewährt ein Ausnahmerecht..." Auf diese Charakterisie-
rung des Kriegsdienstverweigerungsrechtes als Ausnahmerecht wird die 
ganze Beweisführung der amtlichen Begründung gestützt. „Ist das Recht 
auf Kriegsdienstverweigerung ein Ausnahmerecht, so muß die allgemeine 
Rechtsregel, daß Ausnahmen strikt auszulegen sind, auch auf den Artikel 4 
Absatz 3 Anwendung finden." ‚ .; 

Von Neunzehnjährigen merden Entscheidungen über 
.sdimerste sozialethische Probleme verlangt 

Daraus wird dann gefolgert, daß die Gewissensentscheidung, die sich 
gegen den Kriegsdienst mit der Waffe richtet, sich als grundsätzliche Ent-
scheidung gegen jeden Waffenkriegsdienst richten müsse. Es wird also von 
dem Kriegsdienstverweigerer verlangt, daß er nicht nur für sich, sondern 
zugleich für jeden anderen seine Entscheidung trifft. Damit wird aber nicht 
nur dem Neunzehnjährigen viel zu viel zugemutet, sondern auch ein gefähr-
liches Prinzip aufgestellt: Soll wirklich der Kriegsdienstverweigerer auf-
gefordert werden, ein Urteil über alle auszusprechen, die diese „Staats-
bürgerpflicht" erfüllen oder nicht erfüllen? Wäre es nicht klüger gewesen, 
wenn die Begründung des Regierungsentwurfes, statt dem Kriegsdienst-
verweigerer ein allgemeines Urteil in dieser Sache zuzuschieben, sich auf 
eine Auslegung des Gewissensbegriffs zurückgezogen hätte, die die indivi- 
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duelle Seite desselben hervorgehoben hätte? Um jede in der wirklichen 
Lage begründete Gewissensentscheidung des Kriegsdienstverweigerers aus-
zuschließen, wird der Popanz einer grundsätzlichen allgemeinen Entschei-
dung des Neunzehnjährigen über schwerste sozialethische Probleme errich-
tet, um das „Ausnahmerecht" zu unterbauen. 

Die parlamentarische Vertretung des Volkes 
gelangte in die Hände von Parteifunktionären 

Geradezu horrend aber ist die Beweisführung, die in der Begründung 
des Gesetzentwurfes versucht wird, durch den „Grundgedanken der reprä-
sentativen Demokratie", auf dem das Grundgesetz beruhe. Schon die Be-
hauptung, daß das Grundgesetz auf diesem Grundgedanken beruhe, ist, da 
davon nichts im Grundgesetz steht, nur eben eine Deutung, die als Grund-
lage des Grundgesetzes hingestellt wurde, als man eine Volksbefragung 
über „die einsamen Beschlüsse", die in bezug auf die Remilitarisierung ge-
faßt wurden, vermeiden wollte und mußte und immer mehr dazu überging, 
die parlamentarische Vertretung des Volkes in die Hände von Parteifunk-
tionären gelangen zu lassen, die in Wahrheit nicht die Anschauungen des 
Volkes repräsentierten. Wenn zum Beweis für jene Auslegung der demo-
kratischen Rechte des Volkes und zugleich zur Beschränkung der Geltung 
des Artikels 4 des Grundgesetzes der Artikel 20 GG angeführt wird, dann 
heißt das in der Tat „das Pferd am Schwanz aufzäumen": Dann wird näm-
lich der grundlegende Artikel 4 des Grundgesetzes als nur soweit gültig 
angesehen, als es angeblich der Artikel 20 erlaubt, während jede ehrliche 
Auslegung des Grundgesetzes den grundlegenden Charakter der ersten Ar-
tikel anerkennen muß. Aber selbst wenn man dem Artikel 20 eine solche 
Bedeutung zuspräche, würde doch die daraus gefolgerte Argumentation der 
amtlichen Erklärung jeder Logik entbehren. Es wird nämlich dort gesagt, 
daß die Zubilligung einer Entscheidung des Kriegsdienstverweigerers, ob 
er in einer bestimmten politischen Situation oder gegenüber einem be-
stimmten Angreifer den Kriegsdienst mit der Waffe auf Grund seiner Ge-
wissensstimme leisten will, einer zusätzlichen Volksabstimmung über die 
Zweckmäßigkeit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht oder über 
die bewaffnete Durchführung der Verteidigung gleichkomme. In Wahrheit 
handelt es sich bei einer Entscheidung des Kriegsdienstverweigerers, auf 
Grund einer bestimmten politischen Situation nur eben um eine gewissens-
mäßige Entscheidung über die Tragweite dieser Situation für seine Beteili-
gung am Kriege, während demgegenüber die jetzige Fassung des § 25 des 
Wehrpflichtgesetzes dem Kriegsdienstverweigerer geradezu ein Urteil über 
die allgemeine Berechtigung der Wehrpflicht zuschiebt. Wenn nämlich das 
Wehrpflichtgesetz dem Kriegsdienstverweigerer eine grundsätzliche Ent-
scheidung in der Wehrpflichtfrage zuerkennt, könnte im Sinne der von 
der Regierung angewendeten Beweisführung gefolgert werden, daß auf 
Grund eines auf diese Weise zustandekommenden Referendums die Sta-
tuierung einer Wehrpflicht in der Bundesrepublik ungesetzlich sei. So führt 
sich dieses Argument der Erklärung des Regierungsentwurfes selbst ad ab-
surdum. 
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Änderung des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
zugunsten der allgemeinen Wehrpflicht 

Der Beweis dafür, daß die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ver-
fassungswidrig war, ist dadurch einwandfrei geführt worden, daß die ver-
antwortlichen Stellen der Deutschen Bundesrepublik verschiedene Ände-
rungen des Grundgesetzes auf Grund der Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht bzw. zum Zweck der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
für notwendig hielten. Dabei haben die gesetzgebenden Stellen sich nicht 
nur an die Artikel der Verfassung herangewagt, die als minder bedeu-
tungsvoll bezeichnet werden könnten, sondern haben auch die Grundrechte 
des Deutschen Volkes angerührt, die in dem Grundgesetz festgelegt wor-
den waren und nie aufgehoben werden sollten. Man hat hinter den Ar-
tikel 17 des Grundgesetzes einen Artikel 17 a angefügt, der folgenden Wort-
laut hat: 

(1) „Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, 
daß für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes wäh-
rend der Zeit des Wehr- und Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Mei-
nung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Art. 5, 
Abs. 1. erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit 
(Art. 8) und das Petitionsrecht (Art. 17), soweit es das Recht gewährt, 
Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, 
eingeschränkt wird." 
(2) „Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des zivilen Luft-

schutzes dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügig-
keit (Art. 11) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13) einge-
schränkt werden." 

Grundrechte merden eingeschränkt 

Hier sind also die wichtigsten Grundrechte der freien Meinungsäuße-
rung in Wort, Schrift und Bild, der Versammlungsfreiheit, des Petitions-
rechtes, der Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung für die 
Angehörigen der Streitkräfte und des „Ersatzdienstes" bzw. auch für die 
Allgemeinheit eingeschränkt worden. Selbstverständlich bedeutet eine Ein-
schränkung der freien Meinungsäußerung ebenso wie eine Einschränkung 
der weiteren Grundrechte die Aufhebung dieser Grundrechte; denn wenn 
das freie Wort eingeschränkt ist, dann ist die im Grundgesetz garantierte 
Freiheit der Meinungsäußerung aufgehoben. 

Eine weitere Aufhebung der Grundrechte ist erfolgt durch die Ergänzung 
des Art. 12 GG, in dem untersagt wurde, daß jemand zu einer bestimmten 
Arbeit gezwungen werden dürfe, „außer im Rahmen einer allgemeinen, 
für alle gleichen öffentlichen Dlenstleistungspflicht". Es wurde ein weiterer 
Absatz dem Art. 12 angefügt, der folgenden Wortlaut hat: 

„Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verwei-
gert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Er-
satzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das 
Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht 
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beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vor-
sehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streit-
kräfte steht." 

Sicherlich ist anzuerkennen, daß es hier wenigstens den Bemühungen 
derer, die für das Recht der Kriegsdienstverweigerung eintreten, gelungen 
ist, einige Bestimmungen zu sichern, die, in Übereinstimmung mit der Ge-
setzgebung anderer Länder, den Alternativdienst selbst in erträglichen Gren-
zen halten sollen, nämlich 

1. daß die Dauer des Alternativdienstes die Dauer des Wehrdienstes 
nicht übersteigen dürfe, 

2- daß das Gesetz, das zur Regelung des Alternativdienstes erlassen 
werden soll, die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträch-
tigen darf und daß dieses Gesetz eine Möglichkeit des Alternativ-
dienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Ver-
bänden der Streitkräfte steht. 

Aber abgesehen davon, daß die Freiheit der Gewissensentscheidung 
schon dadurch beeinträchtigt wird, daß überhaupt ein „Ersatzdienst" den 
Dienst mit der Waffe ersetzen soll, muß leider angenommen werden, daß 
das betreffende Gesetz über den „Ersatzdienst" sich ebenso um die Bestim-
mungen der Verfassung herumdrückt wie das bei den Bestimmungen des 
Wehrpflichtgesetzes in bezug auf das Recht zur Kriegsdienstverweigerung 
geschieht. Praktisch wird es jedenfalls so stehen, daß Kriegsdienstver-
weigerer, die auch den „Ersatzdienst" für den Kriegsdienst aus Gewissens-
gründen verweigern, weil sie eben keinen „Ersatzdienst" für das leisten 
können, was sie als böse erkannt haben, schwerste Strafen werden er-
leiden müssen, weil dieser neue Absatz des Art. 12 der Verfassung den 
„Ersatzdienst" zu einem Zwangsdienst macht. 

Auch der weitere Absatz, der dem Artikel 12 beigefügt worden ist, 
bringt nur scheinbar eine Bestimmung, die humanitär verstanden werden 
kann. Der neue Absatz lautet nämlich: 

„Frauen dürfen nicht zu einer Dienstleistung im Verband der Streit-
kräfte durch Gesetz verpflichtet werden. Zu einem Dienst mit der Waffe 
dürfen sie in keinem Falle verwendet werden." 

Die an und für sich zu begrüßende Bestimmung, daß Frauen zur Ver-
teidigung der Bundesrepublik im Verbande der Streitkräfte nicht verpflich-
tet werden können, wird durch den zweiten Satz in Frage gestellt, dem-
zufolge Frauen in keinem Fall zu einem Dienst mit der Waffe verwendet 
werden dürfen. Was soll denn dieser zweite Satz besagen, wenn nicht 
Frauen doch zu Dienstleistungen im Verband der Streitkräfte herangezogen 
werden können? Jedenfalls öffnet dieser Satz einer solchen Auslegung Tür 
und Tor. 

Es besteht die Möglichkeit, daß Frauen in der Rüstungsindustrie, im 
Flakdienst, im militärischen Nachrichtendienst und zu anderen Leistungen 
im Dienst des Krieges verpflichtet werden, wobei der Unterschied nur darin 
bestehen würde, daß eventuell die Bestimmungen so gefaßt würden, daß 
diese Dienstleistungen nicht „im Verbande der Streitkräfte" durchgeführt 
werden. 
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Militärgesetze, die man kennen sollte 

Durch weitere Änderungen des Grundgesetzes sind Bestimmungen ge-
troffen worden, die im schärfsten Widerspruch zu dem ursprünglichen 
Willen des Gesetzgebers stehen. Sie beziehen sich auf die Einrichtung 
einer besonderen Gerichtsbarkeit für die Angehörigen der Wehrmacht und 
auf die Verwendung der Streitkräfte zu besonderen Zwecken. Das Gesetz 
über die Wehrstrafgerichte ist im Artikel 96a in das Grundgesetz ein-
gefügt: 

(1) „Der Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte des Bun-
desgebietes errichten. Sie können die Strafgerichtsbarkeit nur im Ver-
teidigungsfalle sowie über Angehörige der Streitkräfte ausüben, die 
in das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft 
sind." 
Damit ist die alte Kriegsgerichtsbarkeit erneuert. Der Artikel kann ja 

keinen anderen Sinn haben als den, daß auch die Festsetzung der Strafe 
den Wehrstrafgerichten überlassen bleibt. Es besteht sogar die Möglich-
keit, daß die Todesstrafe, die in der deutschen Gerichtsbarkeit abgeschafft 
worden ist, an den Wehrstrafgerichten wieder auftaucht. 

Aber noch von weittragenderer Bedeutung für die Gesamtheit des Vol-
kes ist der Ersatz des Artikels 143 des Grundgesetzes durch ein vollstän 
dig neues Gesetz, das den militärischen Einsatz der Wehrmacht bei inne-
ren Kämpfen ermöglicht. Während bis dahin durch das Grundgesetz Ver-
letzungen der verfassungsmäßigen Ordnung mit entsprechenden Strafen 
der Zivilgerichte geahndet werden konnten, die Wahrung dieser Ordnung 
aber der Polizei überlassen blieb, wird nunmehr ein Eingriff des Militärs 
in diese inneren Angelegenheiten für zulässig erklärt, indem ein weiteres 
Gesetz vorgesehen wird, das die Verwendung der Streitkräfte regelt: 

„Die Voraussetzungen, unter denen es zulässig ist, die Streitkräfte 
im Falle eines inneren Notstandes in Anspruch zu nehmen, können nur 
durch ein Gesetz geregelt werden, das die Erfordernisse des Artikels 79 
erfüllt." 
Der Artikel 79 der Verfassung aber lautet: 

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, 
das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. 
Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vor-
bereitung einer Friedensregelung oder den Aufbau einer besatzungs-
rechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der 
Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt die Klarstellung, daß 
die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem Inkraft-
treten der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wort-
lautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt. 

Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundes-
rates. 

Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung 
des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei 
der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten 
Grundsätze berührt werden, ist unzulässig." 
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Die Erfordernisse des Art. 79 GG können in der Tat auf Grund dieses 
neuen Artikels 143 GG so ausgelegt werden, daß eine Regierung ohne wei-
teres das Militär in den Fällen einsetzen kann, in denen bisher die Polizei 
eingesetzt wurde. Danach haben wir in der Bundesrepublik nicht nur wie-
der den typischen Polizeistaat, sondern den typischen Militärstaat ver-
gangener Jahrhunderte. Das alles aber hat sich fast ohne eine Beteiligung 
der Öffentlichkeit vollzogen. Am 6. März 1956 hat der Bundestag mit über-
wältigender Mehrheit alle diese Änderungen des Grundgesetzes und noch 
manche weiteren Änderungen, die wir hier nicht erwähnen, beschlossen. 
Wie mir mitgeteilt wurde, blieben viele Abgeordnete der verschiedenen 
Parteien einschließlich der SPD dieser Beratung bzw. der Abstimmung fern. 
Von der SPD stimmten nur 20 Abgeordnete gegen das Gesetz. So schmie-
det sich das deutsche Volk seine Fesseln. 

Waldemar Schröter* 

Atommagen unb Evangeliche Kirche 

Gedanken zur Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland 4958 

Die Tage der Berliner Synode sind zu Ende. Man hat noch zu wenig 
Abstand, um ein abgewogenes Urteil niederschreiben zu können. Auch hängt 
dieses Urteil im Positiven und Negativen entscheidend von der Stellung ab, 
die der einzelne zu den Fragen, um die es geht, bezogen hat. Dennoch soll 
es gewagt sein, Gedanken eines solchen einzelnen auszusprechen, der in der 
Synode, ihren Ausschußberatungen und bei der Aussprache im Plenum teil-
genommen hat. 

Es ist zunächst zu fragen: Übernimmt sich eine Synode nicht, wenn sie 
sich zwei so wichtige Fragen stellen muß, wie es das Erziehungsthema und 
die Atomfrage bedeuten? Ist eine solche Gleichzeitigkeit kräftemäßig zu 
schaffen und von der Sache her zu verantworten? Das Erziehungsthema war 
der Synode seit einem guten Jahr gestellt. Es war gründlich vorbereitet und 
trat mit einem einleitenden Referat, dem grundlegenden Vortrag und drei 
ausführlichen Berichten aus beiden Teilen Deutschlands in Erscheinung. Für 
die Optik der Tagesordnung mußte der Eindruck entstehen, daß die Er-
ziehungstrage das beherrschende Thema war. Aber dann geschah das 
Gleiche, wie schon im Jahre vorher: eine andere Frage drängte sich nach 
vorn und wurde als „geheimes Thema" zur beherrschenden. Die Atomfrage 
war durch den Beschluß des Bundestages und durch die Anfrage der Bruder-
schaften an die Synode herangebracht worden. Wenn sie auch im Blickfeld 
der Tagesordnung nur am Rande erschien, so hatte sie doch zweifellos das 
stärkere Gewicht. Und zwar nicht etwa in Folge einer Propaganda, sondern 
aus der inneren Logik der Sache. Hart und leidenschaftlich wurde um sie 
gerungen. Und das Ringen geht weiter. Es war von vornherein zu erwarten, 

J Waldemar Sdiröter ist Kirchenpräsident in Anhalt. 
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daß eine Synode zwei so gewaltige Sachgebiete gleichzeitig nicht ohne Scha-
den auf sich nehmen kann. Der Verlauf und das Ergebnis hat die Befürch-
tung bestätigt. Die Worte, die über den christlichen Erziehungsdienst nach 
verschiedenen Richtungen hin verabschiedet wurden, sind in der Aussprache 
der Synode vor der Offentlichkeit zu wenig bekannt geworden. Hier ist viel 
nachzuholen im Umsetzen der großen in kleine Münzen. Die Beschlüsse 
wiederum, die in der Frage der atomaren Bewaffnung und der Militärseel-
sorge gefaßt wurden, brachten noch keine eindeutige Klärung und Entschei-
dung. Sie blieben mit dem Eingeständnis und der Namhaftmachung der tie-
fen Gegensätze, d. h. aber mit einer offenen Frage im Raum der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und im Bereich der Gewissensentscheidung 
hängen. Angesichts dieses Ergebnisses darf mit Recht gefragt werden, ob 
eine Synode gut beraten ist, wenn sie so verfährt, wie es geschehen ist. 

Die Gegensätze in der Frage der atomaren Bewaffnung sind klar im Wort 
der Synode herausgetreten. Man muß fragen: sind wir noch miteinander 
„auf dem Wege", d. h., sind wir noch eine Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, wenn solche Gegensätze unüberwunden stehen blieben? 
Dabei geht es nicht um Ermessensfragen der praktischen Vernunft, sondern 
um echte Gewissensfragen, die bis in die Tiefe des christlichen Glaubens 
vorstoßen. Es geht darum, ob wir schon bei der Herstellung und Vorberei-
tung von Atomwaffen uns im Teufelskreis der konkreten Sünde befinden 
oder ob es sich hier um Dinge handelt, über die dem Christen ein Entweder-
Oder-Urteil nicht zusteht, weil ihm einerseits der Einblick des Sachverstän-
digen in den tatsächlichen Stand der atomaren Entwicklung sowie der welt-
politischen Auseinandersetzung fehlt, weil andererseits die Frage der ato-
maren Bewaffnung nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit dem 
Kriegsproblem überhaupt auf ihn zukommt. Wenn es im Appell von New 
Haven heißt, daß die Abschaffung des Krieges der feierliche Auftrag sei, der 
unserer Generation gestellt ist, so ist die Synode tiefer vorgestoßen. Sie 
bleibt nicht bei einem mehr säkular erscheinenden Postulat stehen, vielmehr 
tritt die Bergpredigt in ihrer für diese Welt bestimmten ganzen Vollmäch-
tigkeit vor alle hin. Es geht sowohl im Ratsbericht als auch in den Ausschuß-
beratungen und in dem gefaßten Beschluß um mehr als um das Nein zur 
Atomwaffe, es geht um das Nein zum Krieg überhaupt. So heißt es wörtlich 
im Ratsbericht: „weil wir die Atomwaffen verwerfen, müssen wir den Krieg 
verwerfen. Was noch vor wenigen Jahrzehnten als sinnlose Utopie erschien, 
ist heute eine unerläßliche Forderung geworden, und an der Kirche ist es. 
diese Forderung unüberhörbar laut in die Welt hinauszurufen: Krieg darf 
nicht mehr sein!" Dieses „pazifistische" Bekenntnis ist aus einer Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland nicht mehr wegzudenken und wegzu-
diskutieren. Es steht freilich einer Synode nicht an, Gegensätze dadurch aus 
der Welt zu schaffen, daß man sie überstimmt. Sie müssen überwunden 
werden. Überwindung kann aber nur aus der Vollmacht des Geistes ge-
schehen. Es ist demjenigen, der dies schreibt, kein Zweifel - andere mögen 
darüber anders denken -‚ daß die Richtung, in der eine solche Überwindung 
vor sich gehen kann, nur da zu suchen und zu erstreben ist, wo die Berg-
predigt mit ihrer Verheißung und ihrer Forderung als die frohe Botschaft 
von Jesus Christus, dem Friedensstifter und Friedensbringer, für diese 
unsere Welt ganz ernst genommen, wird. Der Beschluß der Synode zur Atom- 
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frage mag in dieser Hinsicht manchem zu mager erscheinen. In der Tat kann 
man sich mit ihr nicht einfach abfinden und zufrieden geben. Aber eines ist 
sie nicht: sie ist nicht unverbindlich, sondern treibt zu Konsequenzen. Sie ist 
kein geistliches Vokabular, das über dieser Welt schwebt, sondern greift 
konkret in diese Welt hinein. Der Beschluß spricht es in seinem letzten Satz 
aus, daß wir trotz aller Gegensätze weiter „auf dem Wege" bleiben, d. h. 
eine Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland sind und weist bereits 
über diese Gegensätze und damit über sich selbst hinaus. Die verheißungs-
vollste Aussage ist darin zu erkennen, daß „wir uns um die Überwindung 
dieser Gegensätze mühen wollen" und daß „wir Gott bitten, er wolle uns 
durch sein Wort zu gemeinsamer Erkenntnis und Entscheidung führen." 

Ahnlich sind die Beschlüsse und Erklärungen zur Militärseelsorge und 
zum Militärseelsorgevertrag zu beurteilen. Sie weisen die Richtung auf, in 
der die Frage einer wirklichen Lösung zugeführt werden kann. 

Die Tage der Berliner Synode sind zu Ende. Sie sind es nicht. Den ge-
wonnenen Klärungen werden weitere folgen. Im Blick auf die Geduld 
Christi, mit der er auch die einander widerstrebenden Geister einer Evan-
gelischen Synode im gespaltenen Deutschland zusammenhält, dürfen wir das 
aus dem Stand der augenbliddichen Klärung ehrlicherweise Ausgesprochene 
dankbar annehmen als wegweisendes Wort für weitere Ziele. 

Andre Trocm 

Jeii unb ky Hunger ber Weit 

Botschaft für den zehnten Jahrestag (25. 5. 1958) 
Mark. 6,3() 

Meine lieben Freunde! 
Die Gründer des Freundschaftsheims wären in ihrer Absicht gescheitert, 
wenn dieses Werk, gegründet, um die Seelen und die Geister der Menschen 
zu versöhnen, nichts tun könnte, um den Hunger ihrer Leiber zu stillen. 
In China, in Indien, in Nordafrika hungern Millionen von Menschen. Sie 
sind Analphabeten und haben keine Arbeit. Worin besteht unsere Ver-
antwortung ihnen gegenüber? Sollen wir ihnen Missionare schicken, die 
das Evangelium verkünden? Gewiß. Aber gleichzeitig wächst der Haß 
gegen den weißen Mann. Der Krieg in Algerien, die Ereignisse in Indone-
sien sind nur der Vorgeschmack der großen Revolte des farbigen gegen 
den weißen Menschen. Sollen wir das Land verlassen? Haben wir das 
Recht dazu? Sie brauchen uns noch. Sollen wir bleiben, uns auf unsere 
Waffen verlassend? 

Wir wollen versuchen, im Evangelium Jesu Antwort zu finden. Als 
Jesus das Reich Gottes ankündigte, hatte er eine so große Hoffnung in 
den Herzen seiner Hörer erweckt, daß 5000 von ihnen alles verließen und 
ihm ohne Mundvorrat in die Wüste folgten. Wie diese Orientalen doch 
leichtsinnig sind, werden wir sagen. Als sich der Tag neigte, kamen seine 
Jünger zu ihm und sagten. „Es ist spät, dieser Ort ist Wüst, schicke die 
Menschen von dir, damit sie in den umliegenden Dörfern noch etwas zu 
essen finden." Jesus erwiderte ihnen: „Ich will sie nicht von mir schicken, 
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denn sie haben nichts gegessen, und die Kräfte könnten ihnen ausgehen." 
So kann und darf auch das glückliche Europa, nachdem es die Völker 

Asiens und Afrikas aus ihren patriadialisdien Zivilisationen gerissen hat, 
sie nicht von sich weisen, jetzt, wo sie schon die Hälfte des Weges zu 
besseren Zeiten zurückgelegt haben, wo jeder genügend Nahrung finden 
wird. Hier im Freundschaftsheim ist es unsere Aufgabe, die Mittel, um 
den Hunger der Welt zu stillen, zu erforschen und anzuwenden. 

Während die Jünger mit Jesu verhandelten, trat einer von ihnen auf 
die Seite und überlegte: 5000 Personen ä 20 Pf, das macht 1000 Mark. 
Könnte man nicht für 1000 Mark Brot kaufen, um die Menge zu sättigen? 
Durchaus richtig. So dachte der Jünger Philippus. So handelten die Ameri-
kaner, als sie dem hungernden Europa 1945 zu Hilfe kamen, wie sie heute 
daran sind, mit England, Frankreich, Deutschland und Rußland ein Hilfe-
projekt auszuarbeiten, wie den unterentwickelten Ländern zu helfen sei 
Jedoch, die Wirkung der unzureichenden Hilfe auf die wirtschaftlich unter-
entwickelten Länder ist verheerend. Ich habe die arabischen Flüchtlingslager 
von Palästina besucht. Die Flüchtlinge werden von der UNESCO versorgt, 
aber sie sind von Bitterkeit gegen ihre Helfer erfüllt: „Ihr gebt uns nicht ge-
nug zu essen", sagen sie. Die Zahl der Hungernden in der Welt ist ungeheuer 
groß. Zwei Drittel der Weltbevölkerung essen sich nicht satt, alle Vorräte 
Amerikas und Europas würden nicht ausreichen, ihren Hunger zu stillen. 
Selbst Philippus erkannte, daß 20 Pf pro Kopf zu wenig sei. Die Brote, 
die man für 200 Denar kaufen könnte, genügten nicht, um jedem ein wenig 
zukommen zu lassen, sagte er. Übrigens hatte Jesus keine 200 Denar 
(gleich 1000 DM). Für ihn war das eine astronomische Summe. Der Plan 
des Philippus war daher nicht minder absurd als der anderer Jünger. 

Meine lieben Freunde, wir die Freunde des Freundschaftsheims, die 
wir uns im Namen Jesu Christi mit dem Schicksal der hungernden Mensch-
heit beschäftigen, stehen vor dem gleichen Dilemma wie der Apostel. 
Sollen wir die Menge in die Wüste schicken? Wir wollen es nicht. Sollen 
wir versuchen, das Geld für ihre Ernährung aufzutreiben? Das übersteigt 
unsere Möglichkeiten, und es ist dies die Sackgasse der modernen Welt, 
aus der der dritte Weltkrieg entstehen kann: Es droht die Revolte der hun-
gernden Völker gegen die zu reichen Völker, die ihre Überschüsse nicht 
mitzuteilen verstehen und es auch nicht wollen. 

Aber kehren wir zum Evangelium zurück, um zu sehen, ob es uns eine 
Antwort gibt. Die Antwort des Evangeliums ist immer die gleiche: Wenn 
die Geschichte der Menschheit an einen toten Punkt kommt, wenn alles 
zur Katastrophe drängt, muß der Mensch in seiner Verzweiflung Gott zu 
begegnen suchen. In unserer Erzählung geschieht die Begegnung mit Jesus 
Christus, der die geschlossene Tür öffnet, und neue Wege findet. Was 
wird Jesus tun? Er wendet sich gegen seine Jünger und gibt ihnen einen 
Befehl, den ungewöhnlichsten Befehl, der je zu eines Menschen Ohren 
gekommen ist: „Gebt ihr ihnen selbst zu essen." Genauso stehen wir Gott 
gegenüber. Das ist es, warum wir kaum zu bitten wagen. Wir flehen zu 
ihm, wir protestieren und - siehe, unsere Bitte kehrt gleich einem Bume-
rang zu uns zurück: Tu selbst, was du von Gott verlangst. Tue es selbst. 
Laßt uns, die wir Deutsche, Franzosen, Engländer sind, den Hungernden 
von Nordafrika, vom Vorderen Orient und Indien von dem unseren mit- 
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teilen. Ja, das ist es, was Gott von dir verlangt. Einige junge Menschen 
haben den Anruf vernommen: In Algerien haben die Pax-Boys, in Marokko 
die Eirn-Boys im Gehorsam gegen Gott sich ans Werk gemacht, ohne zu 
wissen, was das Ergebnis ihrer Mühen sein wird. Sie haben begonnen, die 
Hungernden zu sättigen. 

Und nun der zweite Befehl: „Wieviel Brot habt ihr? Laßt sehen." Jesus 
schreitet zur Bestandsaufnahme. Er ruft nicht die kommunistische Gesell-
schaft aus. Er schickt Jakobus und Johannes nicht nach Kapernaum, daß sie 
ihr Boot, Andreas und Petrus nicht dorthin, daß sie ihr Haus verkaufen. 
Nein, er untersucht, was die Apostel zur Stelle in ihrer Tasche haben. 

Und dann der dritte Befehl: „Bringt sie mir." Jeder von uns soll heute 
seine Schätze in Gottes Hände geben. Nur der unmittelbare und völlige 
Gehorsam, das Opfer ohne Verzug, macht die neuen Lösungen möglich und 
kann den schicksalhaften Lauf der Ereignisse ändern. Nun endlich hat 
Gott die Elemente der Erlösung in seinen Händen, jetzt kann er die ver-
schlossene Tür öffnen. Gott tut kein Wunder an einem Stoff, an einer 
Materie. Die Materie, die er braucht, ist die Hergabe eines menschlichen 
Willens, der alles darreicht, was er hat. Jesus nimmt die 5 Brote und zwei 
Fische, diese kläglichen Vorräte, und tut kein blendendes Wunder. Er 
spricht keine Zauberformel. Er betet. Wir ahnen, was diese Bitte enthält: 
„Mein Vater, der du willst, daß dein Wille geschehe, im Himmel wie auf 
Erden, du siehst diese, die Hunger haben. Gib ihnen heute ihr täglich 
Brot, weil du die Macht dazu hast." Darauf dankt er Gott. Das ist keine 
Multiplikation. Nur Philippus hat eine Multiplikation gemacht: 5000 x 20 Pfg., 
und die Multiplikation war gescheitert. Es gab keine Multiplikation, aber 
die 5000 wurden satt, und es blieb noch etwas übrig. 

So kann es auch heute geschehen, wenn wir Gott unsere Reichtümer, 
unsere Zeit, unsere Person, unser Leben darbringen. Gott wird den 
Milliarden hungernder Menschen zu essen geben, die Türe wird sich 
öffnen, und da wird Friede sein und nicht Krieg, Gerechtigkeit und nicht 
Tod. Wir wissen nicht, wie das geschehen wird, aber geschehen wird es. 
Unsere Aufgabe ist es, heute und sofort zu gehorchen. 

Bevor ich ende, noch ein Wort: Einige Monate, bevor dies alles geschah 
hätte Jesus Brot machen können, um den eigenen Hunger zu stillen. Er 
tat es nicht. Jesus hat nie ein Wunder zu eigenem Nutzen getan. Aber die 
Kirche Jesu Christi bittet ohne Unterlaß, daß Gott ein Wunder an ihr tue: 
„Erwede mich, rette mich, verzeihe mir, schütze mich vor Hunger und Krieg." 
Gott hat keine Antwort auf solches Bitten. Wenn die Kirche Jesu Christi, 
durch uns, das Freundschaftsheim, um das tägliche Brot bittet, nicht für 
uns selbst, sondern für die Hungernden Asiens und Afrikas, dann wird 
Gott antworten. Und es wird genug und übergenug da sein, auch für den 
Westen, ohne daß wir uns Rechenschaft darüber zu geben vermöchten, 
wie das möglich war. 

* 

Das Lebensgesetz, das ein jeder für sich selbst neu entdecken und sich einprägen muß, 
lautet: jede Gesellschaft, jeder einzelne lebt oder geht unter, je nachdem er begriffen oder 
nicht begriffen hat, daß der Notleidende unter uns immer den Vorrang hat. 

Abb6 Pierre 
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William R. Hughes 

Dai Heim, auf um Feten geØrünet 

In der Gründung des Freundschaftsheims war etwas Prophetisches. 
Wenn man den Blick über die Welt von heute schweifen läßt, kann 

man feststellen, daß durch das Wirken der UNO und von tausend ver-
schiedenen internationalen Körperschaften und Arbeitsgemeinschaften nach 
und nach eine, den Erdball umfassende C i v i t a s emporsteigt. 

Die drei Häuser des Freundschaftshelms 

Gleichzeitig aber sieht man, daß neue Eifersüchteleien und staatliche 
Sonderinteressen sich erheben, und daß dauernd ein „kalter Krieg" der 
Anschauungen, Ängste und „Abschreckungen" geführt wird. 

Erfreuliche Hoffnung - und üble Gefahr! Freude, den einigenden Geist 
über die Erde hin am Werke zu sehen! Und Schmerz, immer noch blinde 
Selbstsucht in den Beziehungen der Menschheit so tätig zu bemerken! 

In dieser Welt der Wirren und Widersprüche im Frieden zu leben, 
ist möglich für ein Menschenherz. Gesegnet sind die Friedenstifter, die 
sich selbst darin geübt haben, den schwierigen und sieghaften Weg der 
Demut und der Vergebung zu gehen. 

Und es ist möglich für eine Gruppe, für eine kleine Familie, deren 
Glieder aus verschiedenen Völkern und verschiedenen Kulturen stammen, 
inmitten des kalten Krieges in warmer Friedlichkeit zu leben. Das Freund-
schaftsheim beherbergt immer eine solche Gruppe. 
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Wir alle sind es einander schuldig, uns gegenseitig zu helfen, daß wir 
den geheimen inneren Pfad zu einem unüberwindlichen Frieden des Herzens 
finden und gemeinsam nach der Wahrheit im Denken und Leben suchen. 

In einer Entscheidungsstunde der Geschichte wurde das Freundschafts-
heim gegründet - im Gehorsam - als ein Mittelpunkt für Unterricht und 
Übung in der Kunst und Wissenschaft des Friedenstiftens, die die Kunst 
des Lebens ist. Vielen Hunderten in vielen Ländern hat es bereits Hilfe 
und Freude vermittelt, und es muß ständig an neue Aufgaben heran-
gehen und neue Versuche wagen. 

Für jeden ehrenhaften Menschen ist es eine unumgängliche Pflicht, 
daß er mit Hand anlegt, um diese zitternde Welt von ihrer selbstgemachten 
Angst zu befreien. Dazu sind Organisationen und Anstrengungen großen 
Ausmaßes notwendig. Aber der Geist und die Tatkraft, die nötig sind, 
um die größeren Bewegungen menschlich und schöpferisch zu erhalten, 
kann immer nur von Einzelmenschen kommen, die klar sehen und von 
innerer Hingabe getrieben werden, - und von kleinen Gruppen, die sie 
bilden. Als Hilfe dazu, solche Menschen positiven Wertes zu werden, 
brauchen wir vertraute Heime zum Kennenlernen, Studieren und Ent-
decken, wie das Freundschaftsheim es zu sein sucht. 

Das Heim ist im Vertrauen auf jenen tätigen heiligen Geist gegründet, 
der dem Kriege ein Ende macht, zuerst in einzelnen Herzen und schließlich 
über die ganze Erde hin. Ein Haus des Friedens ist auf diesen Felsen 
gegründet. Und die, die es bauen, arbeiten nicht vergeblich, solange sie 
der Führung dieses Geistes die Treue halten. Laßt uns gehen und Bau-
steine herzubringen! 

* 

Die Welt Ist erfüllt von Haß, Neid, Mißtrauen zwischen den einzelnen, zwischen den 
Klassen, zwischen den Staaten. Das ist die unglücklichste Folge des Krieges. Und ich sehe 
keine andere Rettung für die Menschheit, als die Wiedergeburt der Nächstenliebe. Das hört 
sich kindlich an, beinahe sentimental vielleicht. Mir scheint, ich sehe die Politiker ihre 
Achseln zucken: Was wir brauchen, ist Realpolltikl Ja, Realpolitikl Ich bin auch Real-
politiker - mit meinem ganzen Sinn und Wesen. Ich interessiere mich lebendig und aus-
schließlich für die Wirklichkeit. Aber keine Realpolltik In einer zivilisierten Gesellschaft 
ist denkbar ohne auf dem Grund der Nächstenliebe, der Gegenseitigkeit, der Hilfsbereit-
schaft, des Vertrauens. Das ist der Fels, auf dem alles menschliche Zusammenleben bauen 
muß, das materielle wie das geistige, Handel und Industrie ebensowohl wie Kunst und 
Wissenschaft . . Ja, Nächstenliebe ist Realpolitik - die einzig mögliche. Es steht mit dem 
Einzelmenschen und der Nächstenliebe Im Gemeinschaftsleben wie mit der Zelle im Orga-
nismus. Gewiß lebt die Zelle ihr eigenes Leben, aber vor allem, um den anderen Zellen 
und dem ganzen Organismus zu dienen. Wenn die einzelnen Zellen diese Pflicht ver-
säumen und ein unabhängiges Räuberleben beginnen, da erwächst der Krebs, der unab-
wendbar zum Untergang des ganzen Organismus wie der Zelle selbst führt. So steht es 
auch mit dem einzelnen in jedem Volke und mit den Völkern in der großen Menschen-
gemeinschaft. Darum heißt es auch in dem alten Gebot nüchtern und ohne tTbertreibung: 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 

Frldtjof Nansen 
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Dad Fvei,tn,cbaf4eim  in Bi'ickeL'iirg 

ist eine Ausbildungsstätte für Friedensarbeit, getragen von einem Kreis von 

Freunden in allen Erdteilen, unabhängig von Regierungen, Parteien und 

Kirchen. Es will helfen, daß Menschen verschiedener Völker, Rassen, Klassen 

und Weltanschauungen einander nicht fremd bleiben, nicht der Verhetzung 

gegeneinander verfallen und sich nicht wechselseitig fürchten, hassen, ver-

stümmeln und töten, sondern einander kennen lernen und an gemeinsamen 

Aufgaben zusammenarbeiten. 

Kosten, Freistellen und andere Auskünfte 

Die Tagesgebühr für Unterkunft, Verpflegung und Unterricht beträgt für 

Freiwillige 2,— DM, für Teilnehmer an Tagungen, Freizeiten und Lehrgängen 

6,-- bis 8,— DM oder mehr, je nach Jahreszeit (Heizung), Ein- oder Mehr-

bettenzimmer usw. Dieser Satz kann in Sonderfällen, vor allem für Frei-

willige und Gäste aus valutaschwachen Gebieten, ermäßigt oder erlassen 

werden. Für Menschen, denen die Arbeit für den Frieden ernstes Anliegen 

ist, bemüht sich das Freundschaftsheim gern um Stipendien. Es ist not-

wendig, sich frühzeitig um Freistellen oder Beihilfen zu bewerben. 

Das Heim erwartet, daß die Teilnehmer an Tagungen, Freizeiten und 

Lehrgängen ihre Räume selbst in Ordnung halten und außerdem täglich bis 

zu VX2 Stunden in Küche und Heim helfen. 

Dankbar ist das Heim für die Gewährung von Stipendien und Spenden. 

Da das Freundschaftsheim als gemeinnützig anerkannt ist, sind Spenden im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften steuerbegünstigt. 

Zahlungen werden erbeten auf Postscheckkonto Hannover 151510, 

Freundschaftsheim, Bückeburg, oder auf Girokonto Sparkasse Bückeburg 

3929, Freundschaftsheim. 

Das Freundschaftsheim liegt 2,5 Kilometer vom Bahnhof Bückeburg an 

der Mindener Straße und ist Haltestelle der Bahnbuslinie Hannover—Bücke-

burg—Minden. 

Zuschriften sind zu richten an: 

Freundschaftsheim, (20a) Bückeburg, Postfach 

Telefon Bückeburg 886 
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Von Wilhelm Mensching erschienen: 

Jesus im politischen Zeitgeschehen 
Im Selbstverlag. 110 Seiten, brosdiiert 3,— DM, Halbleinen 4,50 DM 

Aus dem Vorwort: 

Dies Buch erwuchs aus Fragen der Gegenwart. . . „Wie soll Idi mich zum Staat stellen? 
Wie soll ich mich gegenüber eigener oder fremder schlechter Regierung verhalten, die unser 
Volk und andere Völker ins Unheil zu stürzen droht? Bin ich ihr Gehorsam schuldig? Wie 
weit? Und wie kann Ich sie so bekämpfen, daß an die Stelle des Schlechten wirklich 
etwas Gutes tritt? ... Wie stellte Jesus sich zu den politischen Aufgaben seiner Zeit?" 
Die brennenden Fragen von heute trieben mich, Jahrzehnte hindurch Immer eingehender 
Jesu Haltung in seiner politischen Umwelt zu erforschen. Das Ergebnis solchen Forschens 
Ist dies Buch ... Möge es ein Anstoß sein, daß wir uns mehr Klarheit zu erarbeiten 
suchen über die Frage, die viele von uns ernst bedrängt: „Wie gestaltet sich politisches 
Handeln, wenn es von Gott, d. h. vom Geiste Jesu bestimmt wird?" 

Was bedeutet uns Paulus? 
Verlag Leonhard Friedrich, Bad Pyrmont 

32 Seiten. Geheftet 1,— DM 

Das Heft schildert das Leben von Paulus in seiner geistigen 
und politischen Umwelt 

IBrbgutheftchen 
Verlag Leonhard Friedrich, Bad Pyrmont 

Je 8 Seiten, 10 Pf 

Es werden nicht unter 5 Stück, nach Wunsch gemischt abgegeben. 
Jedes Heft stellt durch knappe Lebensbeschreibung und Auswahl aus den 
Schriften einen Menschen dar, der durch Kräfte wie Mut, Menschlichkeit, 
Gottvertrauen und Humor das Leben meisterte und wertvolles Erbgut 

für uns bedeutet. 

Bis letzt erschienen: 

Paula Becker-Moderaohn, Ludwig van Beethoven, William Blake, Christoph Blumhardt, 
Wilhelm Busch, Matthias Claudius, Elizabeth Fry, Paul Gerhardt, Johann Wolfgang v. Goethe, 
Jeremias Gotthelf, Johann Peter Hebel, Immanuel Kant, Peter Kropotkin, Wilh. von Kügelgen, 
Kung tae, Laot as David Livingstone, Martin Luther, Conr. Ford. Meyer, Fridtjoff Nansen, 
Hermann Oeser, Alfons Paquet, Saul Paulus, William Penn, Heinrich Pestalozzi, Wilhelm 
Raabe, Walther Rathenau, Fritz Reuter, Ludwig Richter, Peter Rosegger, Friedrich Schiller, 
Albert Schweitzer, Lucius Annaeus Seneca, Sokrates, K. Reichsfr. v. u. z. Stein, Adalbert 
Stifter, Gerhard Tersteegen, Hans Thoma, John Woolman, Mathilde Wrede. 

Zu beziehen vom Verfasser: (20) Bückeburg, Postfach (Freundschaftsheim) 
Postscheckkonto Hannover 18062 
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Aus Erbgutheften 

Staaten sind wie Uhrwerke. Sie werden von Menschen gemacht. Und wie die 
Staaten von Menschen geschaffen und in Gang gesetzt werden, so werden sie auch von 
ihnen zerstört. Darum hängt der Staat mehr von den Menschen ab als die Menschen vom 
Staat. Wenn die Menschen gut sind, kann das Staatswesen nicht schlecht sein; und sollte 
es doch schlecht sein, so wird es durch die Menschen wieder in Ordnung gebracht. Wenn 
aber die Menschen schlecht sind, dann kann die Regierungsform noch so gut sein - man 
wird Immer darauf aus sein, sie entsprechend zu verdrehen und zu verderben . . . Freiheit 
ohne Gehorsam ist Chaos, und Gehorsam ohne Freiheit ist Sklaverei. 

William Penn 

* 

Uns verbindet miteinander dieselbe Liebe zum Licht, dasselbe Bangen um die Herrschaft 
des Lichtes über die Finsternis. Dieselbe Sorge, ob das flackernde Fünklein den Windstößen 
und Dämmerungen unserer Zeit standhalten werde. Dieselbe frohe Gewißheit, daß das Licht 
durch viele Finsternisse hindurchgeschimmert ist bis zu uns. Dieselbe Dankbarkeit einem 
Unerforschlichen gegenüber, das die Wege jedes einzelnen Menschen lenkt, die gleiche 
Dankbarkeit für das Leben und seine Geben, von denen wir kaum den Rand berührten. 

Alfons Paquet 

* 

(An Studenten:) Wenn die Welt aus den Fugen geht, so ist es an Ihnen, sie wieder 
einzurenken. Wo sind die Dinge, die des Kampfes wert sind, die Erfolge, für die man 
leben und sterben will? . . . Das erste große Erfordernis ist, sich selbst zu finden. Dazu 
braucht man Einsamkeit und Betrachtung, wenigstens zeitweise . . . Lassen Sie sich Ihren 
Flug nicht durch alle Kleinigkeiten beschweren, die man für Notwendigkeiten des Lebens 
hält. Denken Sie daran, daß Sie sich die Flügel stutzen, wenn Sie ihren Troß verlängern. 
Viele schwanken, weil sie sich alle Wege offen halten möchten. Stets zurückblickend, gelan-
gen sie schließlich nirgends hin. Der Reisende echten Schlages erwägt zwar sorgsam, wählt 
aber dann eine Straße und hält unbeugsam an ihr fest. Er gelangt an ein Ziel. Ich bin 
stete der Meinung gewesen, daß die vielgelobte Rückzugslinie allen, die ein Ziel zu er-
reichen wünschen, eine Falle bedeutet ... Wirkliche Größe Ist nie anders als durch Geduld 
und Fleiß emporgewachsen . . . 0 Jugend, Jugend, welch herrliches Wort! Uns allen ward 
ein Land des Jenseits gegeben, das wir suchen. Was braucht es mehr? An uns ist es, den 
Pfad dorthin zu finden. Ein langer Weg, ein mühseliger Weg mag es sein; aber die 
Stimme ruft, und wir müssen ihr folgen. Tief wurzelt in uns allen die Abenteuerlust, der 
Ruf der Wildnis, alle unsere Taten durchbebend, das Leben tiefer, höher und edler 
gestaltend. 

Fridtjof Nansen 
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